
 

  

DWS Garant, SICAV 
2 Boulevard Konrad Adenauer 

1115 Luxemburg 
R.C.S. Luxemburg B 130754  

(der “Fonds”) 
 

Mitteilung an die Aktionäre 

 

Für den Fonds und seine Teilfonds treten mit Wirkung vom 8. Dezember 2023 (“Standdatum”) folgende 

Änderungen in Kraft:  

 

I. Anpassungen am Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts: 
 
o Aktualisierung aufgrund des CSSF-Rundschreibens 22/811 

 

• OGA-Verwaltungsfunktion 
Um den Anforderungen aus dem CSSF Rundschreiben 22/811 über OGA-
Verwaltungsgesellschaften vom 16. Mai 2022 Rechnung zu tragen, wird der Verkaufsprospekt 
dahingehend aktualisiert, dass die OGA-Verwaltungsfunktion in ihre drei Hauptfunktionen 
gegliedert wird:  
 
(1) Registerfunktion,  
(2) Funktion der Nettoinventarwertberechnung und Fondsbuchhaltung und  
(3) Kundenkommunikationsfunktion.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann unter ihrer Verantwortung und auf eigene Kosten einzelne 
Hauptfunktionen auf Dritte übertragen. Der Verkaufsprospekt enthält nunmehr Informationen, 
inwiefern die Verwaltungsgesellschaft bei den oben genannten Funktionen Unterstützung von 
Dritten erhält.  
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger darauf hin, dass sich mit Blick auf die bisherige 
Verwaltung des Fonds keine Änderungen ergeben. 
 

• Rechnungslegungsstandard 
Der Rechnungslegungsstandard zur Berechnung des Nettoinventarwerts und zur Erstellung des 
Jahresabschusses des Fonds wird nunmehr im Verkaufsprospekt offengelegt. Für den Fonds wird 
die Lux GAAP Methodik angewandt. 
 

• Datenschutz 
Informationen zum Speichern und Verarbeiten von personenbezogenen Daten von Anlegern 
gemäß Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) werden nunmehr im 
Verkaufsprospekt offengelegt.  

 
 
o Aktualisierung in Bezug auf den Securities Lending Agent 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die DWS Investment GmbH für den Fonds als Securities Lending 
Agent beauftragt. Die Abschnitte “Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte)“ und “Kosten und erhaltene Dienstleistungen” im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts 
werden wie folgt konkretisiert:  
 

• Abschnitt “Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)“ 
 

Vor dem Standdatum Ab dem Standdatum 
Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäfte 
(Wertpapierfinanzierungsgeschäfte) 

Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäfte 
(Wertpapierfinanzierungsgeschäfte) 



 

  

(…) 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die DWS Investment 
GmbH zu ihrer Unterstützung bei der Anbahnung, 
Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihe- 
sowie (umgekehrten) Pensionsgeschäften beauftragt 
(Securities Lending Agent). 
 

(…) 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die DWS Investment 
GmbH zu ihrer Unterstützung bei der zur 
Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung 
Ausführung von Wertpapierleihe- sowie 
(umgekehrten) Pensionsgeschäften für den Fonds 
beauftragt (Securities Lending Agent).  

 
 

• Abschnitt “Kosten und erhaltene Dienstleistungen” 
 

Vor dem Standdatum Ab dem Standdatum 
12. Kosten und erhaltene Dienstleistungen 
(…) 
Der jeweilige Teilfonds zahlt 30% der Bruttoerträge 
aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren 
an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der 
Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 
30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre 
eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben 
ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. 
Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von 
Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag 
(nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft 
und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment 
GmbH für die Unterstützung der 
Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, 
Vorbereitung und Durchführung von 
Wertpapierleihegeschäften gezahlt.  
 
(…) 
 
Der jeweilige Teilfonds führt derzeit nur einfache 
umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen 
(umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der 
Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) 
Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, 
wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. 
Der jeweilige Teilfonds wird dann bis zu 30% der 
Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften 
als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft 
zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus 
solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% 
wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen 
Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben 
einbehalten und die direkten Kosten (z.B. 
Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von 
Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der 
Restbetrag (nach Abzug der Kosten der 
Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird 
an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung 
der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, 
Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) 
Pensionsgeschäften gezahlt werden. 
(…) 

12. Kosten und erhaltene Dienstleistungen 
(…) 
Der jeweilige Teilfonds zahlt 30% der Bruttoerträge 
aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren 
an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der 
Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 
30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre 
eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben 
ein und zahlt die direkten Kosten (zum Beispiel 
Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von 
Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag 
(nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft 
und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment 
GmbH für die Unterstützung der 
Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, 
Vorbereitung und Ausführung Durchführung von 
Wertpapierleihegeschäften gezahlt.  
 
(…) 
 
Der jeweilige Teilfonds führt derzeit nur einfache 
umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen 
(umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der 
Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) 
Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, 
wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. 
Der jeweilige Teilfonds wird dann bis zu 30% der 
Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften 
als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft 
zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus 
solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% 
wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen 
Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben 
einbehalten und die direkten Kosten (z.B. 
Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von 
Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der 
Restbetrag (nach Abzug der Kosten der 
Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird 
an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung 
der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, 
Vorbereitung und Durchführung Ausführung von 
(umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden. 
(…) 

 
 
 
 
 
 



 

  

o Aktualisierung der Strategie für die Bewertung der Abschläge (Haircut-Strategie) 
 
Die Strategie für die Bewertung der Abschläge (Haircut-Strategie) für Vermögensgegenstände, die die 
Verwaltungsgesellschaft als Sicherheiten annimmt, wird wie folgt überarbeitet: 
 

Vor dem Standdatum Ab dem Standdatum 
Sicherheitenverwaltung für Geschäfte mit OTC-
Derivaten und Techniken für eine effiziente 
Portfolioverwaltung 
 
(…) 
VI. Sicherheiten, die gestellt werden, müssen im 
Hinblick auf den Emittenten, Länder und Märkte 
angemessen diversifiziert sein. Erfüllt eine Sicherheit 
eine Reihe von Kriterien wie etwa die Standards für 
Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, 
Korrelation und Diversifizierung, kann sie gegen das 
Brutto-Engagement des Kontrahenten aufgerechnet 
werden. Wird eine Sicherheit aufgerechnet, kann sich 
in Abhängigkeit der Preisvolatilität des Wertpapiers ihr 
Wert um einen Prozentsatz (ein „Abschlag“ oder 
„Haircut“) verringern, der u.a. kurzfristige 
Schwankungen im Wert des Engagements und der 
Sicherheit auffangen soll. Auf Barsicherheiten werden 
in der Regel keine Abschläge verrechnet. 
 
Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung im 
Hinblick auf Emittentenkonzentration wird als erfüllt 
betrachtet, wenn der Teilfonds von einer Gegenpartei 
bei der effizienten Portfolioverwaltung oder bei 
Geschäften mit OTC-Derivaten einen 
Sicherheitenkorb (Collateral Basket) erhält, bei dem 
der maximale Gesamtwert der offenen Positionen 
gegenüber einem bestimmten Emittenten 20% des 
Nettoinventarwertes nicht überschreitet. Wenn ein 
Teilfonds unterschiedliche Gegenparteien hat, sollten 
die verschiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert 
werden, um die 20%-Grenze für den Gesamtwert der 
offenen Positionen gegenüber einem einzelnen 
Emittenten zu berechnen. 
 
 

Sicherheitenverwaltung für Geschäfte mit OTC-
Derivaten und Techniken für eine effiziente 
Portfolioverwaltung 
 
(…) 
VI. Sicherheiten, die gestellt werden, müssen im 
Hinblick auf den Emittenten, Länder und Märkte 
angemessen diversifiziert sein. Erfüllt eine Sicherheit 
eine Reihe von Kriterien wie etwa die Standards für 
Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, 
Korrelation und Diversifizierung, kann sie gegen das 
Brutto-Engagement des Kontrahenten aufgerechnet 
werden. Wird eine Sicherheit aufgerechnet, kann sich 
in Abhängigkeit der Preisvolatilität des Wertpapiers ihr 
Wert um einen Prozentsatz (ein „Abschlag“ oder 
„Haircut“) verringern, der u.a. kurzfristige 
Schwankungen im Wert des Engagements und der 
Sicherheit auffangen soll. Auf Barsicherheiten werden 
in der Regel keine Abschläge verrechnet. 
 
Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung im 
Hinblick auf Emittentenkonzentration wird als erfüllt 
betrachtet, wenn der Teilfonds von einer Gegenpartei 
bei der effizienten Portfolioverwaltung oder bei 
Geschäften mit OTC-Derivaten, 
Wertpapierdarlehens- sowie (umgekehrten) 
Pensionsgeschäften einen Sicherheitenkorb 
(Collateral Basket) erhält, bei dem der maximale 
Gesamtwert der offenen Positionen gegenüber einem 
bestimmten Emittenten 20% des Nettoinventarwertes 
nicht überschreitet. Wenn ein Teilfonds 
unterschiedliche Gegenparteien hat, sollten die 
verschiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert werden, 
um die 20%-Grenze für den Gesamtwert der offenen 
Positionen gegenüber einem einzelnen Emittenten zu 
berechnen. 
 
Abweichend vom vorstehenden Unterabsatz 
können die von dem Teilfonds 
entgegengenommenen Sicherheiten zu bis zu 
100% aus Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten aus verschiedenen 
Emissionen bestehen, die von einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, dessen 
Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer 
internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, 
der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union angehören, begeben oder 
garantiert werden, sofern der Teilfonds 
Wertpapiere hält, die im Rahmen von mindestens 
sechs verschiedenen Emissionen begeben 
wurden, wobei Wertpapiere aus ein und derselben 
Emission 30% des Netto-Teilfondsvermögens 
nicht überschreiten dürfen. 
 



 

  

VII. Die Investmentgesellschaft verfolgt für 
Vermögensgegenstände, die sie als Sicherheiten 
annimmt, eine Strategie für die Bewertung der 
Abschläge (Haircut-Strategie). 
 
Die auf die Sicherheiten angewendeten Abschläge 
orientieren sich dabei an: 
 
a) der Kreditwürdigkeit des Kontrahenten,  
b) der Liquidität der Sicherheiten, 
c) deren Preisvolatilität, 
d) der Bonität des Emittenten, 
e) dem Land bzw. Markt, an dem die Sicherheit 
gehandelt wird, 
f) extremen Marktsituationen, und/oder 
g) gegebenenfalls bestehender Restlaufzeit. 
 
Für Sicherheiten, die im Zusammenhang mit OTC-
Derivategeschäften gestellt werden, wird 
grundsätzlich ein Abschlag von mindestens 2% 
verrechnet, z.B. für kurzlaufende Staatsanleihen mit 
hervorragender Bonität. Folglich muss der Wert einer 
solchen Sicherheit den Wert der gesicherten 
Forderung um mindestens 2% übertreffen und somit 
einen Übersicherungsgrad von mindestens 102% 
erreichen. Ein entsprechend höherer Abschlag, von 
zurzeit bis zu 33%, und ein demnach höherer 
Übersicherungsgrad von 133% wird für Wertpapiere 
mit längerer Laufzeit oder Wertpapiere von schlechter 
bewerteten Emittenten veranschlagt. Die 
Übersicherung im Rahmen der OTC-
Derivategeschäfte erfolgt in der Regel innerhalb der 
folgenden Spanne: 
 
OTC-Derivategeschäfte 
 
Übersicherungsgrad 102% bis 133% 
 
Im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften kann bei 
hervorragender Bonität des Kontrahenten und der 
Sicherheiten mitunter eine vollständige Anrechnung 
erfolgen, wohingegen für schlechter bewertete Aktien 
und andere Wertpapiere, unter Berücksichtigung der 
Bonität des Kontrahenten, höhere Abschläge 
verrechnet werden können. Die Übersicherung im 
Rahmen der Wertpapierleihegeschäfte erfolgt in der 
Regel gemäß folgender Abstufung: 
 
Wertpapierleihegeschäfte 
 
Übersicherungsgrad für Staatsanleihen mit 
hervorragender Bonität mindestens 101% 
Übersicherungsgrad für Staatsanleihen mit 
niedrigerem Investment Grade  mindestens 
102% 
Übersicherungsgrad für Unternehmensanleihen mit 
hervorragender Bonität mindestens 102% 
Übersicherungsgrad für Unternehmensanleihen mit 
niedrigerem Investment Grade mindestens 
103% 
Übersicherungsgrad bei Blue Chips und Mid Caps 
mindestens 105% 

VII. Die Investmentgesellschaft verfolgt für 
Vermögensgegenstände, die sie als Sicherheiten 
annimmt, eine Strategie für die Bewertung der 
Abschläge (Haircut-Strategie). 
 
Die Bewertung der Sicherheiten erfolgt täglich 
anhand verfügbarer Marktpreise und unter 
Anwendung angemessener Abschläge (Haircuts), 
die auf Basis der Haircut-Strategie bestimmt 
werden. Die Haircut-Strategie berücksichtigt 
verschiedene Faktoren je nach Art der 
empfangenen Sicherheit, wie die Bonität des 
Emittenten, die Restlaufzeit, Währung und 
Preisvolatilität der Vermögenswerte und 
gegebenenfalls die Ergebnisse von Liquiditäts-
Stresstests, die ein Teilfonds unter normalen und 
extremen Liquiditätsszenarios durchführt. 
Barsicherheiten unterliegen im Allgemeinen 
keinem Abschlag.  
 
Durch Anwendung der Haircut-Strategie verlangt 
die Investmentgesellschaft von ihren 
Kontrahenten eine Sicherheit. Sofern im 
Besonderen Teil für einen Teilfonds nichts 
anderes angegeben wird, gelten für jeden 
Teilfonds die folgenden Besicherungsgrade: 
 

Besicherungsgrad für mindestens 

Barmittel 100% 

Festverzinsliche Wertpapiere 
(je nach Rating und Art des 
Instruments) 102% 

Aktien (je nach Liquidität) 104% 

ETFs 102% 

Wandelanleihen 104% 

 
Die vorstehenden Besicherungsgrade gelten für 
Sicherheiten, die im Rahmen von 
Wertpapierleihgeschäften und (umgekehrten) 
Pensionsgeschäften sowie OTC-
Derivategeschäften entgegengenommen werden. 
 
Die auf die Sicherheiten angewendeten 
Abschläge orientieren sich dabei an: 
 
a) der Kreditwürdigkeit des Kontrahenten,  
b) der Liquidität der Sicherheiten, 
c) deren Preisvolatilität, 
d) der Bonität des Emittenten, 
e) dem Land bzw. Markt, an dem die Sicherheit 
gehandelt wird, 
f) extremen Marktsituationen, und/oder 
g) gegebenenfalls bestehender Restlaufzeit. 
 
Für Sicherheiten, die im Zusammenhang mit OTC-
Derivategeschäften gestellt werden, wird 
grundsätzlich ein Abschlag von mindestens 2% 
verrechnet, z.B. für kurzlaufende Staatsanleihen 
mit hervorragender Bonität. Folglich muss der 



 

  

 
VIII. Die verwendeten Abschläge werden in 
regelmäßigen Abständen, mindestens jährlich, auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft und, falls notwendig, 
entsprechend angepasst. 

Wert einer solchen Sicherheit den Wert der 
gesicherten Forderung um mindestens 2% 
übertreffen und somit einen Übersicherungsgrad 
von mindestens 102% erreichen. Ein 
entsprechend höherer Abschlag, von zurzeit bis 
zu 33%, und ein demnach höherer 
Übersicherungsgrad von 133% wird für 
Wertpapiere mit längerer Laufzeit oder 
Wertpapiere von schlechter bewerteten 
Emittenten veranschlagt. Die Übersicherung im 
Rahmen der OTC-Derivategeschäfte erfolgt in der 
Regel innerhalb der folgenden Spanne: 
 
OTC-Derivategeschäfte 
 
Übersicherungsgrad 102% bis 133% 
 
Im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften kann 
bei hervorragender Bonität des Kontrahenten und 
der Sicherheiten mitunter eine vollständige 
Anrechnung erfolgen, wohingegen für schlechter 
bewertete Aktien und andere Wertpapiere, unter 
Berücksichtigung der Bonität des Kontrahenten, 
höhere Abschläge verrechnet werden können. Die 
Übersicherung im Rahmen der 
Wertpapierleihegeschäfte erfolgt in der Regel 
gemäß folgender Abstufung: 
 
Wertpapierleihegeschäfte 
 
Übersicherungsgrad für Staatsanleihen mit 
hervorragender Bonität mindestens 101% 
Übersicherungsgrad für Staatsanleihen mit 
niedrigerem Investment Grade  mindestens 
102% 
Übersicherungsgrad für Unternehmensanleihen 
mit hervorragender Bonität mindestens 
102% 
Übersicherungsgrad für Unternehmensanleihen 
mit niedrigerem Investment Grade
 mindestens 103% 
Übersicherungsgrad bei Blue Chips und Mid Caps
 mindestens 105% 
 
VIII. Der jeweils verwendete Besicherungsgrad 
wird die verwendeten Abschläge werden in 
regelmäßigen Abständen, mindestens jährlich, auf 
seine ihre Angemessenheit hin überprüft und, falls 
notwendig, entsprechend angepasst. 
 

IX. Die Investmentgesellschaft (oder ihre 
Vertreter) nimmt täglich eine Bewertung der 
erhaltenen Sicherheiten vor. Erscheint der Wert der 
bereits gewährten Sicherheiten angesichts des zu 
deckenden Betrags nicht ausreichend, hat der 
Kontrahent sehr kurzfristig zusätzliche Sicherheiten 
zur Verfügung zu stellen. Soweit angemessen, wird 
den mit den als Sicherheiten akzeptierten 
Vermögenswerten verbundenen Wechselkurs- oder 
Marktrisiken durch Sicherheitsmargen Rechnung 
getragen. 
 

IX. Die Investmentgesellschaft (oder ihre 
Vertreter) nimmt täglich eine Bewertung der 
erhaltenen Sicherheiten vor. Erscheint der Wert der 
bereits gewährten Sicherheiten angesichts des zu 
deckenden Betrags nicht ausreichend, hat der 
Kontrahent sehr kurzfristig zusätzliche Sicherheiten 
zur Verfügung zu stellen. Soweit angemessen, wird 
den mit den als Sicherheiten akzeptierten 
Vermögenswerten verbundenen Wechselkurs- 
oder Marktrisiken durch Sicherheitsmargen 
Rechnung getragen. 
 



 

  

 
Sicherheiten, die zum Handel an einer Börse 
zugelassen sind oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
werden zum Schlusskurs des Vortages bzw. 
Schlusskurs des gleichen Tages, sofern bei der 
Bewertung bereits verfügbar, bewertet. Die Bewertung 
wird entsprechend durchgeführt, um einen möglichst 
marktnahen Wert der Sicherheiten zu erhalten. Dieser 
organisierte Markt entspricht den Kriterien des Artikels 
50 der OGAW-Richtlinie („organisierter Markt“). 
(…) 

Sicherheiten, die zum Handel an einer Börse 
zugelassen sind oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
werden zum Schlusskurs des Vortages bzw. 
Schlusskurs des gleichen Tages, sofern bei der 
Bewertung bereits verfügbar, bewertet. Die Bewertung 
wird entsprechend durchgeführt, um einen möglichst 
marktnahen Wert der Sicherheiten zu erhalten. Dieser 
organisierte Markt entspricht den Kriterien des Artikels 
50 der OGAW-Richtlinie („organisierter Markt“). 
 
(…) 

 

 

o Aktualisierung der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken  
Die Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess wird nun ebenfalls die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beachten und wie folgt überarbeitet: 

 
Vor dem Standdatum Ab dem Standdatum 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im 
Anlageprozess 
 
 
Das Teilfondsmanagement berücksichtigt bei seinen 
Anlageentscheidungen neben üblicher Finanzdaten 
auch Nachhaltigkeitsrisiken. Diese Berücksichtigung 
gilt für den gesamten Anlageprozess, sowohl für die 
fundamentale Analyse von Anlagen als auch für die 
Entscheidung.  
 
Bei der fundamentalen Analyse werden ESG-Kriterien 
insbesondere bei der unternehmensinternen 
Marktbetrachtung berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus werden ESG-Kriterien im gesamten 
Anlage-Research integriert. Das beinhaltet die 
Identifikation von globalen Nachhaltigkeitstrends, 
finanziell relevanten ESG-Themen und 
Herausforderungen.  
 
Risiken, die sich aus den Folgen des Klimawandels 
ergeben können oder Risiken, die aufgrund der 
Verletzung international anerkannter Richtlinien 
entstehen, werden in die Prüfung einbezogen. Zu den 
international anerkannten Richtlinien zählen vor allem 
die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten 
Nationen, ILO-Kernarbeitsnormen beziehungsweise 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. 
 
Um ESG-Kriterien zu berücksichtigen, nutzt das 
Teilfondsmanagement auch eine unternehmensinterne 
ESG-Datenbank, in welche ESG-Daten von anderen 
Research-Unternehmen, öffentliche Quellen als auch 
eigene Research-Ergebnisse einfließen.  
 
Werden nach der ESG-integrierten 
Fundamentalanalyse Anlagen in ein Unternehmen 
getätigt, werden diese Anlagen auch unter ESG-
Gesichtspunkten weiter beobachtet. Zusätzlich wird ein 
Dialog mit ausgewählten Unternehmen gesucht 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltikgeitsfaktoren 
 
Die Verwaltungsgesellschaft und das 
Teilfondsmanagement berücksichtigt bei 
Anlageentscheidungen neben üblicher Finanzdaten 
auch Nachhaltigkeitsrisiken sowie die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse 
Impacts (PAI)).  
 
Das Teilfondsmanagement stützt sich hierbei auf 
eine ESG-integrierte Fundamentalanalyse, die die 
Identifizierung globaler Nachhaltigkeitstrends 
und finanziell relevanter ESG-Themen und -
Herausforderungen umfasst und insbesondere 
bei der unternehmensinternen Emittentenanalyse 
herangezogen wird.  
 
Dafür nutzt das Teilfondsmanagement auch eine 
interne ESG-Datenbank, der die Daten mehrerer 
ESG-Datenanbieter, öffentlicher Quellen und 
interne Bewertungen zugrunde liegen. Interne 
Bewertungen berücksichtigen unter anderem 
zukünftig zu erwartende ESG-Entwicklungen 
eines Emittenten, Plausibilität der Daten im 
Hinblick auf vergangene oder zukünftige 
Ereignisse, Dialogbereitschaft zu ESG-Themen 
und ESG-spezifische Entscheidungen eines 
Emittenten. 
 
Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des 
entsprechenden Anlageprozesses. Anlagen 
werden in Bezug auf die Entwicklung der 
Nachhaltigkeitsrisiken und der wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren in dem für den jeweiligen 
Teilfonds vorgesehenen Umfang fortlaufend 
beobachtet. 
 



 

  

bezüglich einer besseren Unternehmensführung und 
einer stärkeren Berücksichtigung von ESG-Kriterien. 
Dies erfolgt zum Beispiel mit der Mitwirkung als 
Aktionär im Unternehmen, insbesondere durch 
Ausübung von Stimmrechten und anderen 
Aktionärsrechten. 
 
Sofern die Methode der Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess von dem oben 
beschriebenen Ansatz abweicht, wird im Besonderen 
Teil des Verkaufsprospekts angegeben, mit welcher 
Methode das Teilfondsmanagement 
Nachhaltigkeitsrisiken in seine Anlageentscheidungen 
einbezieht. 
 

Zusätzlich wird im Rahmen des erweiterten 
Engagement Rahmenwerks der Dialog mit 
ausgewählten Unternehmen bezüglich einer guten 
Unternehmensführung und nachhaltiger 
Unternehmenspraktiken gesucht. 
 
Des Weiteren werden anhand der ESG-integrierten 
Fundamentalanalyse sowie mittels der Prozesse 
für die Überwachung der Nachhaltigkeitsrisiken 
insbesondere Risiken, die sich aus den Folgen des 
Klimawandels ergeben können oder Risiken, die 
aufgrund der Verletzung international anerkannter 
Richtlinien entstehen, einer besonderen Prüfung 
unterworfen. Zu den international anerkannten 
Richtlinien zählen vor allem die zehn Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen, ILO-
Kernarbeitsnormen beziehungsweise UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und 
die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. 
 
Sofern die Methode der Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeitsrisiken sowie die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren von dem oben 
beschriebenen Ansatz abweicht, wird im Besonderen 
Teil des Verkaufsprospekts beziehungsweise im 
Anhang zu diesem Verkaufsprospekt 
(„Vorvertragliche Informationen“) angegeben, mit 
welcher Methode das Teilfondsmanagement 
Nachhaltigkeitsrisiken in seine 
Anlageentscheidungen einbezieht. 

 

 

• Anpassung des Abschnitts “6. Anteilwertberechnung”  
Im Rahmen von Abschnitt “6. Anteilwertberechnung” wird der Verkaufsprospekt um den 
nachfolgenden Absatz ergänzt, um den von der Verwaltungsgesellschaft innerhalb ihrer 
Unternehmensgovernance festgelegten Bewertungsprozess der Vermögenswerte zu beschreiben: 

 
6. Anteilwertberechnung 
(…) 
f) Die Verwaltungsgesellschaft hat innerhalb ihrer Unternehmensgovernance geeignete Richtlinien und 
Verfahren festgelegt, um die Integrität des Bewertungsprozesses zu gewährleisten und den 
angemessenen Wert der verwalteten Anlagen zu bestimmen. 
 
Die Bewertung der Vermögenswerte wird durch das Leitungsorgan der Verwaltungsgesellschaft 
geregelt, welches Bewertungsausschüsse eingerichtet hat, die die Verantwortung für die Bewertung 
übernehmen. Dazu gehören die Festlegung, Genehmigung und regelmäßige Überprüfung der 
Bewertungsmethoden, die Überwachung und Kontrolle des Bewertungsprozesses und die Behandlung 
von Bewertungsfragen. In dem besonderen Fall, dass ein Bewertungsausschuss keine Entscheidung 
finden kann, kann die Frage an den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft oder den Vorstand der 
Investmentgesellschaft zur endgültigen Entscheidung weitergeleitet werden. Die am Bewertungsprozess 
beteiligten Funktionen sind hierarchisch und funktional unabhängig von der 
Portfoliomanagementfunktion. 
 
Die Bewertungsergebnisse werden im Rahmen des Preisfindungsprozesses und der Berechnung des 
Nettoinventarwerts von den zuständigen internen Teams und den beteiligten Dienstleistern weiter 
überwacht und auf Konsistenz geprüft. 

 

 

 

 



 

  

II. Anpassungen am Besonderen Teil des Verkaufsprospekts: 

o Für den Teilfonds DWS Garant 80 ESG  
Die ausführliche Beschreibung der ESG-Methodologie des jeweiligen Teilfonds wird zukünftig aus dem 
Besonderen Teil des Verkaufsprospekt entfernt und findet sich nunmehr ausschließlich in den gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zum Verkaufsprospekt gehörenden 
vorvertragliche Informationen („Vorvertragliche Informationen“) im Anhang des Verkaufsprospekts.  
 
Die DWS ESG-Bewertungsmethodik des jeweiligen Teilfonds wird wie folgt aktualisiert und ergänzt:  
 

Änderung der DWS ESG-Bewertungsmethodik 
DWS ESG-Bewertungsmethodik  
Der Teilfonds strebt an, die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem potenzielle 
Anlagen unabhängig von deren wirtschaftlichen Erfolgsaussichten anhand einer hauseigenen DWS ESG-
Bewertungsmethodik bewertet und darauf basierend Ausschlusskriterien angewendet werden. Die DWS ESG-
Bewertungsmethodik basiert auf der DWS ESG-Datenbank, die Daten mehrerer ESG-Datenanbieter, öffentliche 
Quellen und/oder interne Bewertungen nutzt, um abgeleitete Gesamtbewertungen zu erzielen. Interne 
Bewertungen berücksichtigen unter anderem die zukünftig erwartete ESG-Entwicklungen eines Emittenten, 
Plausibilität der Daten im Hinblick auf vergangene oder zukünftige Ereignisse, Dialogbereitschaft zu ESG-
Themen und ESG-spezifische Entscheidungen eines Unternehmens.  
 
Die DWS ESG-Datenbank leitet, wie nachfolgend näher beschrieben, innerhalb verschiedener 
Bewertungsansätze kodierte Bewertungen ab. Einzelne Bewertungsansätze basieren dabei auf einer 
Buchstabenskala von „A“ bis „F“. Hierbei erhalten Emittenten jeweils eine von sechs möglichen Bewertungen, 
wobei „A“ die höchste Bewertung und „F“ die niedrigste Bewertung auf der Skala darstellen. Innerhalb anderer 
Bewertungsansätze stellt die DWS ESG-Datenbank gesonderte Bewertungen bereit, darunter zum Beispiel in 
Bezug auf Umsätze aus kontroversen Sektoren oder den Grad der Involvierung in kontroverse Waffen. Wird die 
Bewertung eines Emittenten entsprechend einem Bewertungsansatz als nicht ausreichend erachtet, ist es dem 
Teilfonds untersagt, in diesen Emittenten beziehungsweise diese Anlage zu investieren, auch wenn dieser oder 
diese entsprechend den anderen Bewertungsansätzen grundsätzlich investierbar wäre. 
 
Die DWS ESG-Datenbank nutzt unter anderem folgende Bewertungsansätze zur Beurteilung, ob die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bei Emittenten beziehungsweise Anlagen vorliegen und 
Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden:  
 
• DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung  
Die DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung beurteilt Emittenten im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
und Umweltveränderungen, zum Beispiel in Bezug auf die Reduzierung von Treibhausgasen und Wasserschutz. 
Dabei werden Emittenten, die zum Klimawandel und anderen negativen Umweltveränderungen weniger 
beitragen, beziehungsweise die diesen Risiken weniger ausgesetzt sind, besser bewertet. Emittenten mit einem 
exzessiven Klima- und Transitionsrisikoprofil (d.h. einer „F“- Bewertung) sind als Anlage ausgeschlossen. 
 
• DWS Norm-Bewertung  
Die DWS Norm-Bewertung beurteilt das Verhalten von Unternehmen zum Beispiel im Rahmen der Prinzipien 
des UN Global Compact, der Standards der International Labour Organisation sowie allgemein anerkannter 
internationaler Normen und Grundsätze. Die DWS Norm-Bewertung prüft zum Beispiel 
Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Arbeitnehmerrechten, Kinder- oder Zwangsarbeit, nachteilige 
Umweltauswirkungen und Geschäftsethik. Bei der Bewertung werden Verstöße gegen die zuvor genannten 
internationalen Standards berücksichtigt. Diese werden anhand von Daten von ESG-Datenanbietern und/oder 
anderer vorliegender Informationen, wie zum Beispiel die erwarteten zukünftigen Entwicklungen dieser Verstöße 
sowie die Bereitschaft des Unternehmens, einen Dialog über diesbezügliche Unternehmensentscheidungen 
aufzunehmen, bewertet. Unternehmen mit der schlechtesten DWS Norm-Bewertung (d.h. einer „F“-Bewertung) 
sind als Anlage ausgeschlossen.  
 
• UN Global Compact-Bewertung 
Zusätzlich zur DWS-Norm Bewertung werden Unternehmen ausgeschlossen, die direkt in eine oder mehrere 
sehr schwerwiegende, ungelöste Kontroversen in Bezug auf die Prinzipien des UN Global Compact verwickelt 
sind. 
 
• DWS ESG-Qualitätsbewertung  
Die DWS ESG-Qualitätsbewertung unterscheidet zwischen Unternehmen und staatlichen Emittenten.  



 

  

 
Für Unternehmen ermöglicht die DWS ESG-Qualitätsbewertung einen Peer-Group-Vergleich basierend auf 
einem anbieterübergreifenden Konsens über die ESG-Gesamtbewertung (Best-in-Class Ansatz), zum Beispiel 
in Bezug auf den Umgang mit Umweltveränderungen, Produktsicherheit, Mitarbeiterführung oder 
Unternehmensethik. Die Vergleichsgruppe für Unternehmen setzt sich aus Unternehmen aus dem gleichen 
Industriesektor zusammen. Die in diesem Vergleich besser bewerteten Unternehmen erhalten eine bessere 
Bewertung, während die im Vergleich schlechter bewerteten Unternehmen eine schlechtere Bewertung erhalten. 
Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Vergleichsgruppe am schlechtesten bewertet sind (d.h. eine „F“-
Bewertung), sind als Anlage ausgeschlossen.  
 
Für staatliche Emittenten beurteilt die DWS ESG-Qualitätsbewertung einen Staat über eine Vielzahl an ESG-
Kriterien. Indikatoren für Umweltaspekte sind zum Beispiel der Umgang mit dem Klimawandel, natürliche 
Ressourcen und Katastrophenanfälligkeit, Indikatoren für Soziales sind unter anderem das Verhältnis zu 
Kinderarbeit, Gleichberechtigung und die herrschenden sozialen Bedingungen, und Indikatoren für eine gute 
Regierungsführung sind zum Beispiel das politische System, das Vorhandensein von Institutionen sowie die 
Rechtsstaatlichkeit. Darüber hinaus berücksichtigt die DWS ESG-Qualitätsbewertung explizit die zivilen und 
demokratischen Freiheiten eines Landes. Staaten, die im Vergleich zu ihrer Vergleichsgruppe (jeweils getrennt 
für entwickelte Länder und Schwellenländer) am schlechtesten bewertet sind (d.h. eine „F“-Bewertung) sind als 
Anlage ausgeschlossen. 
 
• Freedom House Status 
Freedom House ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, welche Länder nach dem Grad ihrer 
politisch-zivilen Freiheit klassifiziert. Auf Basis des Freedom House Status werden Staaten ausgeschlossen, die 
von Freedom House als “nicht frei” gekennzeichnet werden. 
 
• Beteiligung an kontroversen Sektoren   
Es werden Anlagen in Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte Geschäftsbereiche und 
Geschäftstätigkeiten in umstrittenen Bereichen ("kontroversen Sektoren") haben. Unternehmen werden nach 
ihrem Anteil am Gesamtumsatz, den sie in kontroversen Sektoren erzielen, wie folgt aus dem Portfolio 
ausgeschlossen. 
 
Umsatzschwellen für den Ausschluss von kontroversen Sektoren: 
 
- Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen in der Rüstungsindustrie: mindestens 5% 
- Herstellung und/oder Vertrieb ziviler Handfeuerwaffen oder Munition: mindestens 5% 
- Herstellung von Tabakwaren: mindestens 5% 
- Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen für die Glücksspielindustrie: mindestens 
5% 
- Herstellung von Erwachsenenunterhaltung: mindestens 5% 
- Herstellung von Palmöl: mindestens 5% 
- Energiegewinnung aus Kernenergie und/oder Abbau von Uran und/oder Anreicherung von Uran: mindestens 
5% 
- Förderung von Erdöl: mindestens 10% 
- Unkonventionelle Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Ölsand, Ölschiefer/Schiefergas, arktische 
Bohrungen): mehr als 0% 
- Abbau von Kohle: mindestens 1% 
- Energiegewinnung aus Kohle: mindestens 10% 
- Förderung von Kohle und Erdöl: mindestens 10% 
- Energiegewinnung aus und sonstiger Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Erdgas): mindestens 10% 
- Abbau und Exploration von und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ölsand und Ölschiefer: mindestens 
10% 
 
Der Teilfonds schließt Unternehmen mit Kohleexpansionsplänen, wie zum Beispiel zusätzliche Kohleförderung, 
-produktion oder -nutzung, basierend auf einer internen Identifizierungsmethodik aus. 
 
Die zuvor genannten kohlebezogenen Ausschlüsse beziehen sich ausschließlich auf sogenannte 
Kraftwerkskohle, d.h. Kohle, die in Kraftwerken zur Energiegewinnung eingesetzt wird.  
 
• DWS-Ausschlüsse für kontroverse Waffen  
Ausgeschlossen werden Unternehmen, die als Hersteller oder Hersteller wesentlicher Komponenten von 
Antipersonenminen, Streubomben sowie chemischen und biologischen Waffen, Nuklearwaffen, abgereicherten 
Uranwaffen beziehungsweise Uranmunition identifiziert werden. Zudem können die Beteiligungsverhältnisse 



 

  

innerhalb einer Konzernstruktur für die Ausschlüsse berücksichtigt werden. Außerdem werden Unternehmen 
ausgeschlossen, die als Hersteller oder Hersteller wesentlicher Komponenten von Brandbomben auf Basis von 
weißem Phosphor identifiziert werden. 
 
• DWS Use of Proceeds Bond-Bewertung   
Abweichend von den vorab dargestellten Bewertungsansätzen ist eine Anlage in Anleihen von 
ausgeschlossenen Emittenten dennoch zulässig, wenn die besonderen Voraussetzungen für Anleihen mit 
Erlösverwendung (Use of Proceed Bonds) erfüllt sind. Dabei erfolgt zunächst eine Prüfung der Anleihe auf 
Übereinstimmung mit den ICMA Prinzipien für grüne Anleihen (Green Bonds), soziale Anleihen (Social Bonds) 
oder nachhaltige Anleihen (Sustainability Bonds). Zudem wird in Bezug auf den Emittenten der Anleihe ein 
definiertes Mindestmaß an ESG-Kriterien geprüft und Emittenten und deren Anleihen, die solche Kriterien nicht 
erfüllen, ausgeschlossen. 
 
Emittenten werden basierend auf den folgenden Kriterien ausgeschlossen:  
 
- Unternehmen und staatliche Emittenten mit der schlechtesten DWS ESG-Qualitätsbewertung im Vergleich 

zu ihrer Vergleichsgruppe (d.h. eine „F“-Bewertung), 
- Staatliche Emittenten die von Freedom House als “nicht frei” gekennzeichnet werden, 

- Unternehmen mit der schlechtesten DWS Norm-Bewertung (d.h. einer „F“-Bewertung), 
- Unternehmen, die direkt in eine oder mehrere sehr schwerwiegende, ungelöste Kontroversen in Bezug auf 

den UN Global Compact verwickelt sind, 

- Unternehmen mit Involvierung in kontroversen Waffen, oder 
- Unternehmen mit identifizierten Kohleexpansionsplänen. 
 
• DWS Zielfondsbewertung 
Die DWS ESG-Datenbank bewertet Zielfonds gemäß der DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung, DWS 
Norm-Bewertung, UN Global Compact-Bewertung, DWS ESG Qualitätsbewertung, dem Freedom House Status 
und bezüglich der Anlagen in Unternehmen, die als Hersteller oder Hersteller wesentlicher Komponenten von 
Antipersonenminen, Streubomben, chemischer und biologischer Waffen gelten (hierbei werden die 
Beteiligungsverhältnisse innerhalb einer Konzernstruktur entsprechend berücksichtigt). Die 
Bewertungsmethoden für Zielfonds basieren auf einer Gesamtportfoliosicht des Zielfonds unter Berücksichtigung 
der Anlagen innerhalb des Zielfondsportfolios. In Abhängigkeit zum jeweiligen Bewertungsansatz werden 
Ausschlusskriterien (zum Beispiel Toleranzschwellen) definiert, die zu einem Ausschluss des Zielfonds führen. 
Demnach können innerhalb der Portfolien der Zielfonds Anlagen investiert sein, die nicht im Einklang mit den 
DWS-Standards für Emittenten stehen. 
 
• Nicht ESG-bewertete Anlageklassen 
Nicht jede Anlage des Teilfonds wird durch die DWS ESG-Bewertungsmethodik bewertet. Dies gilt insbesondere 
für folgende Anlageklassen: 
 
Derivate werden derzeit nicht eingesetzt, um die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen 
Merkmale zu erreichen und werden somit bei der Berechnung des Mindestanteils von Anlagen, die diese 
Merkmale erfüllen, nicht berücksichtigt. Derivate auf einzelne Emittenten dürfen jedoch nur dann für den 
Teilfonds erworben werden, wenn die Emittenten der Basiswerte die Anforderungen der DWS ESG-
Bewertungsmethodik erfüllen.  
 
Einlagen bei Kreditinstituten werden nicht mittels der DWS ESG-Bewertungsmethode beurteilt.  
 
DWS-Methodik zur Bestimmung von nachhaltigen Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR (DWS-
Nachhaltigkeitsbewertung) 
Darüber hinaus misst die DWS zur Ermittlung des Anteils nachhaltiger Anlagen den Beitrag zu einem oder 
mehreren UN-SDGs. Dies erfolgt mit ihrer DWS-Nachhaltigkeitsbewertung von Anlagen, bei der potenzielle 
Anlagen anhand verschiedener Kriterien dahingehend beurteilt werden, ob eine Anlage als nachhaltig eingestuft 
werden kann, wie im Abschnitt „Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise erfüllt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ näher ausgeführt. 
 

 
Der Teilfonds wird neben den bereits ausgewiesenen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission zur 
Ergänzung der SFDR auch den folgenden Nachhaltigkeitsindikator berücksichtigen: 
 



 

  

• Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) (Nr. 1). 
 
Der folgende Nachhaltigkeitsindikator für wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
wird nicht mehr durch den Teilfonds berücksichtigt: 
 

• Emissionen in Wasser (Nr. 8). 
 
 
o Für den Teilfonds DWS Garant 80 Dynamic 

 

• Aktualisierung der DWS ESG-Bewertungsmethodik 
Die ausführliche Beschreibung der ESG-Methodologie des Teilfonds wird zukünftig aus dem 
Besonderen Teil des Verkaufsprospekt entfernt und findet sich nunmehr ausschließlich in den gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 zum Verkaufsprospekt gehörenden 
vorvertraglichen Informationen („Vorvertragliche Informationen“) im Anhang des Verkaufsprospekts.  
 

Die DWS ESG-Bewertungsmethodik des Teilfonds wird wie folgt aktualisiert und ergänzt:  
 

Änderung der DWS ESG-Bewertungsmethodik 
DWS ESG-Bewertungsmethodik  
Der Teilfonds strebt an, die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem potenzielle 
Anlagen unabhängig von deren wirtschaftlichen Erfolgsaussichten anhand einer hauseigenen DWS ESG-
Bewertungsmethodik bewertet und darauf basierend Ausschlusskriterien angewendet werden. Die DWS ESG-
Bewertungsmethodik basiert auf der DWS ESG-Datenbank, die Daten mehrerer ESG-Datenanbieter, öffentliche 
Quellen und/oder interne Bewertungen nutzt, um abgeleitete Gesamtbewertungen zu erzielen. Interne 
Bewertungen berücksichtigen unter anderem die zukünftig erwartete ESG-Entwicklungen eines Emittenten, 
Plausibilität der Daten im Hinblick auf vergangene oder zukünftige Ereignisse, Dialogbereitschaft zu ESG-
Themen und ESG-spezifische Entscheidungen eines Unternehmens.  
 
Die DWS ESG-Datenbank leitet, wie nachfolgend näher beschrieben, innerhalb verschiedener 
Bewertungsansätze kodierte Bewertungen ab. Einzelne Bewertungsansätze basieren dabei auf einer 
Buchstabenskala von „A“ bis „F“. Hierbei erhalten Emittenten jeweils eine von sechs möglichen Bewertungen, 
wobei „A“ die höchste Bewertung und „F“ die niedrigste Bewertung auf der Skala darstellen. Innerhalb anderer 
Bewertungsansätze stellt die DWS ESG-Datenbank gesonderte Bewertungen bereit, darunter zum Beispiel in 
Bezug auf Umsätze aus kontroversen Sektoren oder den Grad der Involvierung in kontroverse Waffen. Wird die 
Bewertung eines Emittenten entsprechend einem Bewertungsansatz als nicht ausreichend erachtet, ist es dem 
Teilfonds untersagt, in diesen Emittenten beziehungsweise diese Anlage zu investieren, auch wenn dieser oder 
diese entsprechend den anderen Bewertungsansätzen grundsätzlich investierbar wäre. 
 
Die DWS ESG-Datenbank nutzt unter anderem folgende Bewertungsansätze zur Beurteilung, ob die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bei Emittenten beziehungsweise Anlagen vorliegen und 
Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden:  
 
• DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung  
Die DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung beurteilt Emittenten im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
und Umweltveränderungen, zum Beispiel in Bezug auf die Reduzierung von Treibhausgasen und 
Wasserschutz. Dabei werden Emittenten, die zum Klimawandel und anderen negativen Umweltveränderungen 
weniger beitragen, beziehungsweise die diesen Risiken weniger ausgesetzt sind, besser bewertet. Emittenten 
mit einem exzessiven Klima- und Transitionsrisikoprofil (d.h. einer „F“- Bewertung) sind als Anlage 
ausgeschlossen.  
 
• DWS Norm-Bewertung  
Die DWS Norm-Bewertung beurteilt das Verhalten von Unternehmen zum Beispiel im Rahmen der Prinzipien 
des UN Global Compact, der Standards der International Labour Organisation sowie allgemein anerkannter 
internationaler Normen und Grundsätze. Die DWS Norm-Bewertung prüft zum Beispiel 
Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Arbeitnehmerrechten, Kinder- oder Zwangsarbeit, nachteilige 
Umweltauswirkungen und Geschäftsethik. Bei der Bewertung werden Verstöße gegen die zuvor genannten 
internationalen Standards berücksichtigt. Diese werden anhand von Daten von ESG-Datenanbietern und/oder 
anderer vorliegender Informationen, wie zum Beispiel die erwarteten zukünftigen Entwicklungen dieser 
Verstöße sowie die Bereitschaft des Unternehmens, einen Dialog über diesbezügliche 



 

  

Unternehmensentscheidungen aufzunehmen, bewertet. Unternehmen mit der schlechtesten DWS Norm-
Bewertung (d.h. einer „F“-Bewertung) sind als Anlage ausgeschlossen.  
 
• Freedom House Status 
Freedom House ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, welche Länder nach dem Grad ihrer 
politisch-zivilen Freiheit klassifiziert. Auf Basis des Freedom House Status werden Staaten ausgeschlossen, die 
von Freedom House als “nicht frei” gekennzeichnet werden. 
 
• Beteiligung an kontroversen Sektoren  
Es werden Anlagen in Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte Geschäftsbereiche und 
Geschäftstätigkeiten in umstrittenen Bereichen ("kontroversen Sektoren") haben. Unternehmen werden nach 
ihrem Anteil am Gesamtumsatz, den sie in kontroversen Sektoren erzielen, wie folgt aus dem Portfolio 
ausgeschlossen. 
 
Umsatzschwellen für den Ausschluss von kontroversen Sektoren: 
 
- Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen in der Rüstungsindustrie: mindestens 
10%  
- Herstellung und/oder Vertrieb ziviler Handfeuerwaffen oder Munition: mindestens 5% 
- Herstellung von Tabakwaren: mindestens 5% 
- Abbau von Kohle und kohlebasierte Energiegewinnung: mindestens 25% 
- Abbau von Ölsand: mindestens 5% 
 
Der Teilfonds schließt Unternehmen mit Kohleexpansionsplänen, wie zum Beispiel zusätzliche Kohleförderung, 
-produktion oder -nutzung, basierend auf einer internen Identifizierungsmethodik aus. 
 
Die zuvor genannten kohlebezogenen Ausschlüsse beziehen sich ausschließlich auf sogenannte 
Kraftwerkskohle, d.h. Kohle, die in Kraftwerken zur Energiegewinnung eingesetzt wird. Im Falle von 
außergewöhnlichen Umständen, wie zum Beispiel von einer Regierung angeordneten Maßnahmen zur 
Bewältigung von Herausforderungen im Bereich der Energie, kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, 
die Anwendung der kohlebezogenen Ausschlüsse auf einzelne Unternehmen beziehungsweise geografische 
Regionen vorübergehend auszusetzen. 
 
• DWS-Ausschlüsse für kontroverse Waffen  
Ausgeschlossen werden Unternehmen, die als Hersteller oder Hersteller wesentlicher Komponenten von 
Antipersonenminen, Streubomben sowie chemischen und biologischen Waffen, Nuklearwaffen, abgereicherten 
Uranwaffen beziehungsweise Uranmunition identifiziert werden. Zudem können die Beteiligungsverhältnisse 
innerhalb einer Konzernstruktur für die Ausschlüsse berücksichtigt werden.  
 
• DWS Use of Proceeds Bond-Bewertung  
Abweichend von den vorab dargestellten Bewertungsansätzen ist eine Anlage in Anleihen von 
ausgeschlossenen Emittenten dennoch zulässig, wenn die besonderen Voraussetzungen für Anleihen mit 
Erlösverwendung (Use of Proceed Bonds) erfüllt sind. Dabei erfolgt zunächst eine Prüfung der Anleihe auf 
Übereinstimmung mit den ICMA Prinzipien für grüne Anleihen (Green Bonds), soziale Anleihen (Social Bonds) 
oder nachhaltige Anleihen (Sustainability Bonds). Zudem wird in Bezug auf den Emittenten der Anleihe ein 
definiertes Mindestmaß an ESG-Kriterien geprüft und Emittenten und deren Anleihen, die solche Kriterien nicht 
erfüllen, ausgeschlossen. 
 
Emittenten werden basierend auf den folgenden Kriterien ausgeschlossen:  
 
- Staatliche Emittenten die von Freedom House als “nicht frei” gekennzeichnet werden, 

- Unternehmen mit der schlechtesten DWS Norm-Bewertung (d.h. einer „F“-Bewertung), 
- Unternehmen mit Involvierung in kontroversen Waffen, oder 
- Unternehmen mit identifizierten Kohleexpansionsplänen. 
 
• DWS-Zielfondsbewertung 
 Die DWS ESG-Datenbank bewertet Zielfonds gemäß der DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung, DWS 
Norm-Bewertung, dem Freedom House Status und bezüglich der Anlagen in Unternehmen, die als Hersteller 
oder Hersteller wesentlicher Komponenten von Antipersonenminen, Streubomben, chemischer und biologischer 
Waffen gelten (hierbei werden die Beteiligungsverhältnisse innerhalb einer Konzernstruktur entsprechend 
berücksichtigt). Die Bewertungsmethoden für Zielfonds basieren auf einer Gesamtportfoliosicht des Zielfonds 
unter Berücksichtigung der Anlagen innerhalb des Zielfondsportfolios. In Abhängigkeit zum jeweiligen 



 

  

Bewertungsansatz werden Ausschlusskriterien (zum Beispiel Toleranzschwellen) definiert, die zu einem 
Ausschluss des Zielfonds führen. Demnach können innerhalb der Portfolien der Zielfonds Anlagen investiert 
sein, die nicht im Einklang mit den DWS-Standards für Emittenten stehen. 
 
• Nicht ESG-bewertete Anlageklassen 
Nicht jede Anlage des Teilfonds wird durch die DWS ESG-Bewertungsmethodik bewertet. Dies gilt insbesondere 
für folgende Anlageklassen: 
 
Derivate werden derzeit nicht eingesetzt, um die von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen 
Merkmale zu erreichen und werden somit bei der Berechnung des Mindestanteils von Anlagen, die diese 
Merkmale erfüllen, nicht berücksichtigt. Derivate auf einzelne Emittenten dürfen jedoch nur dann für den 
Teilfonds erworben werden, wenn die Emittenten der Basiswerte die Anforderungen der DWS ESG-
Bewertungsmethodik erfüllen. 
 
Einlagen bei Kreditinstituten werden nicht mittels der DWS ESG-Bewertungsmethode beurteilt.  

 
Der Teilfonds wird die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren für wichtigste nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission zur 
Ergänzung der SFDR nicht mehr berücksichtigen: 
 

• CO2-Fußabdruck (Nr. 2) 
• THG-Intensität der Beteiligungsunternehmen (Nr. 3). 

 
 

• Streichung des Mindestanteils an nachhaltigen Investitionen  
Da die Festlegung eines Mindestanteils an Anlagen mit einem nachhaltigen Investitionsziel und die 
damit verbundene Verpflichtung, einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einer sozialen 
und ökologischen Ausrichtung zu definieren, die nötige Flexibilität beim aktiven Portfoliomanagement 
einschränkt, werden mit dem Teilfonds zukünftig keine nachhaltigen Investitionen mehr beworben. 
Dadurch wird sichergestellt, dass das Anlageziel des Teilfonds bestmöglich im Interesse der Anleger 
erreicht wird. Der bisherige Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen in Höhre von 1% wird aus der 
Anlagepolitik und den vorvertraglichen Informationen („Vorvertragliche Informationen“) im Anhang des 
Verkaufsprospekts ersatzlos gestrichen. 

 
 
o Für alle Teilfonds 

 

• Klarstellung in Bezug auf zusätzliche flüssige Mittel 
In der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds wird die Anlagegrenze für zusätzliche flüssige Mittel wie 
folgt klargestellt. 
 

Vor dem Standdatum Ab dem Standdatum 
Im Einklang mit Artikel 41 (1) des Gesetzes von 2010 
kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in 
Einlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktfonds 
investieren. Die Anlage in Geldmarktinstrumente, 
Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktfonds und das 
Halten flüssiger Mittel (wie nachstehend beschrieben) 
dürfen insgesamt 49% des Nettovermögens des 
Teilfonds nicht überschreiten. Unter außergewöhnlich 
ungünstigen Marktbedingungen ist eine 
vorübergehende Überschreitung dieser Grenze von 
49% zulässig, wenn die Umstände dies erfordern und 
soweit dies im Hinblick auf die Interessen der Anleger 
gerechtfertigt erscheint.  
 
Der Teilfonds kann daneben flüssige Mittel halten, wie 
in Artikel 2 B. o) des allgemeinen Teils des 
Verkaufsprospekts beschrieben. 

Im Einklang mit Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 
kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in 
Einlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktfonds 
investieren. Die Anlage in Geldmarktinstrumente, 
Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktfonds und das 
Halten zusätzlicher flüssiger Mittel (wie nachstehend 
beschrieben) dürfen insgesamt 49% des 
Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. 
Unter außergewöhnlich ungünstigen 
Marktbedingungen ist eine vorübergehende 
Überschreitung dieser Grenze von 49% zulässig, 
wenn die Umstände dies erfordern und soweit dies im 
Hinblick auf die Interessen der Anleger gerechtfertigt 
erscheint.  
 
Der Fonds kann daneben bis zu 20% zusätzliche 
flüssige Mittel halten, wie in Artikel 2 B. o) des 



 

  

 allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts 
beschrieben. Unter besonders ungünstigen 
Marktbedingungen ist es gestattet, 
vorübergehend diese Obergrenze von 20% zu 
übersteigen, wenn und soweit dies im Interesse 
der Anleger gerechtfertigt scheint. 

 
 
 
 
HINWEISE  
 
Den Anlegern wird empfohlen, den aktualisierten Verkaufsprospekt und die entsprechenden 
Basisinformationsblätter anzufordern, erhältlich ab dem Standdatum. Der aktualisierte Verkaufsprospekt, 
die Basisinformationsblätter, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind 
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und den gegebenenfalls im Verkaufsprospekt benannten Zahl- 
beziehungsweise Informationsstellen erhältlich. Diese Dokumente sind darüber hinaus unter 
www.dws.com/fundinformation verfügbar. 
 
Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb eines 
Monats nach dieser Veröffentlichung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den im 
Verkaufsprospekt gegebenenfalls genannten Zahlstellen zurückgeben 
 

Luxemburg, November 2023 
 

DWS Garant, SICAV  

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dws.com%2Ffundinformation&data=05%7C01%7Clu-fundsetup%40pwc.lu%7Cb6d506b6054e4eae118208db7708d1f5%7Cdd2a0cfdcd874ca8994f1e2ee3898334%7C0%7C0%7C638234651985954393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IGMfb1Cc%2BtC7LZZaCU0EpnIfZgiYrOxVc1zaHLQKldg%3D&reserved=0

